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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche maximale Entfernung bzw. welche täglichen Fahrtzeiten sie für die
Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich einer Werkrealschule für zumut-
bar hält;

2. welche zusätzlichen Kosten auf jeden einzelnen Landkreis durch die Einfüh -
rung der Werkrealschule und der durch sie bedingten zusätzlichen Schülerbe-
för derung zukommen;

3. welche zusätzlichen Kosten für die Schülerbeförderung auf die Eltern insge-
samt durch die Einführung der Werkrealschule und der durch sie bedingten zu-
sätz lichen Schülerbeförderung zukommen (aufgeführt nach Landkreisen und
Klassenstufen bzw. Schularten);

4. welche Kosten speziell auf die Eltern von Werkrealschülern zukommen, die in-
folge von z. B. Schulstandortschließungen nun auf den öffentlichen Schüler-
transport ihrer Kinder angewiesen sind und um wie viele Schülerinnen und
Schüler es sich dabei handelt (Kosten für die Eltern und Anzahl der Schülerin-
nen und Schüler, jeweils aufgeführt nach Landkreisen);

5. aus welchen Gründen sie den pauschalen Landesanteil für die Schülerbeförde-
rung (170 Mio. Euro pro Jahr) seit 1997 nicht erhöht hat, obwohl schon vor der
Einführung der Werkrealschule nach Aussage des Landkreistages ein jährliches
Defizit von 35 Mio. Euro die Landkreise belastet;

Antrag

der Abg. Norbert Zeller u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Erhöhte Schülerbeförderungskosten durch die Werkreal-

schule
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6. wie viele Mittel bisher durch die Gründung von Werkrealschulen bzw. durch
damit verbundene Kooperationen oder Schulstandortschließungen frei gewor-
den sind, und wann und in welcher Weise die Landesregierung ihre Zusage er-
füllen wird, ein Drittel der frei werdenden Mittel den Landkreisen für die
Schülerbeförderung zur Verfügung zu stellen. 

21. 07. 2010

Zeller, Haller, Dr. Mentrup, Bayer, Kaufmann, Queitsch SPD

B e g r ü n d u n g

Die anstehende Einführung der Werkrealschule scheint auch unter Kostenge-
sichtspunkten nicht durchdacht zu sein, denn es zeichnet sich eine gravierende
Stei gerung bei den Schülertransportkosten in den Landkreisen ab, die in der Regel
zu Lasten der Eltern gehen wird. Da das neue Schuljahr 2010/2011 immer näher
rückt und die Landesregierung bis zur Stunde kein angemessenes Finanzierungs-
konzept vorgelegt hat für die Mehrkosten, die sie ihrerseits durch die Einführung
der Werkrealschule verursacht hat, gibt es in diesem Kontext dringenden Klä -
rungs- und Entscheidungsbedarf.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 10. August 2010 Nr. 24-6435.0/512 nimmt das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu
dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. welche maximale Entfernung bzw. welche täglichen Fahrtzeiten sie für die
Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich einer Werkrealschule für zumut-
bar hält;

Die Entfernungen und Fahrzeiten sollen sich, insbesondere im ländlichen Raum,
für die Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule an den Entfernungen und
Fahr zeiten orientieren, die für die Schülerinnen und Schüler der anderen allge-
mein bildenden weiterführenden Schularten Realschule und Gymnasium üblich
sind. Den Schulträgern obliegt bei der Einrichtung von Werkrealschulen ein we-
sent liches Initiativ- und Entscheidungsrecht. Damit verbunden ist auch die Ent-
scheidung über die jeweiligen Standorte und die Frage nach den zumutbaren Ent-
fernungen bzw. Fahrzeiten für die Schülerinnen und Schüler. Außerdem sind für
die Werkrealschulen grundsätzlich keine verbindlichen Schulbezirke vorgesehen,
es sei denn der Schulträger macht von der befristeten Ausnahmeregelung Ge-
brauch. Die Schüler können deshalb – soweit der Schulträger keinen Schulbezirk
festlegt – selbst entscheiden, welche Werkrealschule sie besuchen wollen und
welche Fahrtstrecken bzw. Fahrzeiten sie dafür in Kauf zu nehmen bereit sind.
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2. welche zusätzlichen Kosten auf jeden einzelnen Landkreis durch die Einfüh -
rung der Werkrealschule und der durch sie bedingten zusätzlichen Schülerbe-
för derung zukommen;

3. welche zusätzlichen Kosten für die Schülerbeförderung auf die Eltern insge-
samt durch die Einführung der Werkrealschule und der durch sie bedingten zu-
sätz lichen Schülerbeförderung zukommen (aufgeführt nach Landkreisen und
Klas senstufen bzw. Schularten); 

4. welche Kosten speziell auf die Eltern von Werkrealschülern zukommen, die in-
folge von z. B. Schulstandortschließungen nun auf den öffentlichen Schüler-
transport ihrer Kinder angewiesen sind und um wie viele Schülerinnen und
Schü ler es sich dabei handelt (Kosten für die Eltern und Anzahl der Schülerin-
nen und Schüler, jeweils aufgeführt nach Landkreisen);

Die Schüler der zukünftigen Werkrealschule (Klasse 10) haben bisher zum gro -
ßen Teil die 2-jährige Berufsfachschule oder eine andere berufliche Schule be-
sucht. Insofern dürfte sich bei der Schülerbeförderung kein wesentlicher Mehrbe-
darf ergeben, zumal die künftigen Schüler der Klasse 10 der Werkrealschule nur
noch an 2 Schultagen in der Woche an der Berufsfachschule unterrichtet werden.

Bei Zusammenlegung von Hauptschulen sowie bei Aufteilung der Werkrealschu-
le auf verschiedene Standorte können sich die Schulwege verlängern oder es wird
erstmals eine Beförderung notwendig. Neue Schülerverkehre sind nur dann erfor-
derlich, wenn diese nicht über einen bestehenden Verkehr, z. B. im Rahmen des
ÖPNV erfolgen können.

Zu den sich durch die Einrichtung von Werkrealschulen ergebenden neuen Schü -
ler verkehren können derzeit im Einzelnen keine Aussagen getroffen werden. Die
Schulwege sind von den jeweils bestehenden örtlichen Gegebenheiten sowie den
von den Schulträgern zu treffenden schulorganisatorischen Entscheidungen abhän-
gig. Auch das Wahlverhalten der Schüler wird von unterschiedlichen Parametern
und örtlichen Gegebenheiten abhängen und bleibt daher abzuwarten; eine Prog nose
ist derzeit insoweit weder landesweit noch bezogen auf einzelne Kreise möglich.

Für die Durchführung der Schülerbeförderung sind die Schulträger, für die Erstat-
tung der notwendigen Beförderungskosten die Stadt- und Landkreise zuständig.
Die Stadt- und Landkreise entscheiden nach § 18 des Finanzausgleichsgesetzes in
eige ner Zuständigkeit durch Satzung über die Einzelheiten der Erstattung der Be-
för derungskosten. Hierzu gehören auch Regelungen von welchen Schülern und in
welcher Höhe Eigenanteile zu den Kosten der Schülerbeförderung erhoben bzw.
Zu schüsse gewährt werden.

Mangels vorliegender Erfahrungswerte sind kreisbezogene Schätzungen, ob und
in welchem Umfang nach der Einführung der Werkrealschule für die Schülerbe-
för derung zusätzliche Kosten für einzelne Landkreise bzw. Eltern der betroffenen
Schüler entstehen, nicht möglich. Auf die ergänzende Antwort des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport zu der Kleinen Anfrage des Abg. Eugen Schlachter
vom 19. Mai 2010 wird hingewiesen (Drucksache 14/6398).

5. aus welchen Gründen sie den pauschalen Landesanteil für die Schülerbeförde-
rung (170 Mio. Euro pro Jahr) seit 1997 nicht erhöht hat, obwohl schon vor
der Einführung der Werkrealschule nach Aussage des Landkreistages ein jähr-
liches Defizit von 35 Mio. Euro die Landkreise belastet;

Die Höhe und die Verteilung der Zuweisungen sind in § 18 des Finanzausgleichs-
ge setzes geregelt. Das Land hat den Stadt- und Landkreisen in § 18 des Finanz-
ausgleichsgesetzes die Möglichkeit eingeräumt, die Höhe der Eigenanteile bzw.
Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die Schülerbeförderung festzule-
gen. Es ist deshalb Angelegenheit der Stadt- und Landkreise, hierüber im Rahmen
ihrer Satzungshoheit zu entscheiden.

Die Haushaltslage des Landes und die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidie-
rung ließen eine Erhöhung der Mittel für die Erstattung der Kosten für die Schü -
ler beförderung nicht zu. Die Thematik war auch Gegenstand der Erörterungen in
der gemeinsamen Finanzkommission Land/Kommunen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6709

4

6. wie viele Mittel bisher durch die Gründung von Werkrealschulen bzw. durch
damit verbundene Kooperationen oder Schulstandortschließungen frei gewor-
den sind, und wann und in welcher Weise die Landesregierung ihre Zusage er-
fül len wird, ein Drittel der frei werdenden Mittel den Landkreisen für die Schü -
ler beförderung zur Verfügung zu stellen.

Bei der Regierungserklärung zur Einführung der neuen Werkrealschule hat der
da malige Ministerpräsident Günther H. Oettinger u. a. ausgeführt, dass ein Teil
der durch Schulschließungen eingesparten Mittel auch für Schülerbeförderung
ein gesetzt werden kann. Diese Aussage gilt nach wie vor. Zum jetzigen Zeitpunkt
sind noch keine Aussagen über Einsparungen bei der Einrichtung von Werkreal-
schulen möglich. Die weiteren Entwicklungen und Erkenntnisse bei der Einrich-
tung von Werkrealschulen durch Zusammenlegung von Hauptschulen bleiben
deshalb abzuwarten. 

Zunächst erfordert die Umsetzung der neuen Werkrealschule einen Mehrbedarf
für den zusätzlichen Wahlpflichtunterricht ab Klasse 8.

Dr. Schick

Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
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